
für den

Postscheckkonto 881
Frankfurta. M.

und „ La«dwirtsch«smqe
HV,.lV|V*, pro Quartal 1.76 Mark
wirksamste Verbreitung. Insertion«-

preis : -Stnc UlClHCi yumin yyv» w.v».v ^ - _ _ —- - -

V, . «-« ,.» 80  in IW« w' b' -» S-'-' - t- -im
. . fl» « « - - « -> - ->» ZOO-

Redaktion. Druck und Verlag von P .Hberger in SSrstert'rrTg.

m,  1 « . Dienstag , der» 2. März 1815. 31. Jahrgang.
faMHMEflKaM

Sonder -Husgabe.
Zur Regelung des Brot - und Mehlverbrauchs wird gemäß

§ 36 der Bekanntmachung vom 25. Januar 1915 für den Kreis
Westerburg folgendes angeordnet:

8 i-
Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mit der Be¬

schränkung zulässig, daß auf den Kopf der Bevölkerung an Roggen-
und Weizenbrot , sowie Roggen -, Merzen -, Hafer - und Gerstenmehl
und zwar Brot und Mehl insgesamt für die mit Montag , den
15 März 1915 und jedem weiteren Montag beginnende Kalender¬
woche höchstens 1400 Gr . Mehl oder 2050 Gr . Roggenbrot ,ent¬
fallen . ^ An Stelle von 200 Gr . Mehl können 260 Gr Weizen-
brot (4 Brötchen zu je 65 Gr .) entnommen werden . Dies gilt
ohne Rücksicht darauf ob die Entnahme ber Bäckern und Händlern
oder aus eigenen Beständen erfolgt . Das Brotgewicht bezieht
sich auf frischgebackenes Brot.

8
Für Gastwirtschaften und Herbergen wird die Entnahme

' von Brot dahin beschränkt, daß auf die einzelne Wirtschaft an
Roggen - und Weizenbrot sowie Roggen -, Weizen -, Hafer - und
Gerstenmehl und zwar Brot und Mehl insgesamt für die mit
Montan den 15. März 1915 und jedem weiteren Montag be¬
ginnende Kalenderwoche für jeden Logiergaft höchstens für den
Tag 100 Gr . Mehl oder die entsprechende Brotmenge entfallt.
Als Maßstab gilt die Durchschnittszahl der ausweislich dev
Fremdenbuchs in der Zeit vom 1. bis emschl. 15 . Februar 1315
nachgewiesenen Logiergäste . Ist die sich hiernach für bie  SBodje
ergebende Durchschnittszahl der Logiergäste nicht durch 2 teilbar
so wird für den verbleibenden Bruchteil eme ganze Brotkarte
ausgegeben.

§ O.
Für Brot werden folgende Einheitsbestimmungen erlassen.

a) Weizenbrot (Brötchen ) muß ein Gewicht von 65 Gr . haben,
b) Roggenbrot muß ein Gewicht von 2050 oder 14 ^ Gr . ,

c) Roggenbrot muß in runder Form gebacken werden , !
d) Roggenbrot muß einen Zusatz von w °/« des Roggenmehl¬

gewichts an Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kar¬
toffelstärkemehl enthalten . Werden gequetschte oder genebene
Kartoffel verwendet , so muß der Zusatz 30 /g dev Roggen¬
mehls betragen.

8 1»
Das Bereiten und Backen von Kuchen wird in der Weise

beschränkt, daß solches nur in Haushaltungen und nicht bei den
Bäckern erfolgen darf und zwar wöchentlich einmal am Mittwoch.

Bezüglich Zusammensetzimg des Kuchens gelten die Bestim¬
mungen der §§ 1 und 8 der Bekanntmachung vom 25 . Januar 191.).

§ 5.
Bäcker, Händler , Konditoren und Mühlen dürfen Riehl und

Backwaren liur gegen Vorlage eines mit dem Gemeindedienstsiegel
versehenen Brotbuches und nur auf Grund der für die betreffende
Woche gültigen Brotkarte verabreichen . Die Brotkarten sind von
dem Verkäufer abzutrennen . Gegen Vorlage abgetrennter Brot¬
karten darf Ware nicht abgegeben werden.

Haushaltungen , welche Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe gehören und für welche von der Bestimmung des § 4a
der Bekanntmachung vom 25 . Januar 1915 Gebrauch gema h
ist, dürfen keine Brotkarteii ausgehandigt werden . Die Verkäufer
haben die Brotkarten zu sammeln . Die gesammelten Brotkart n
sind an jedem Montag bis 6 Uhr abends an den Gemeindevor-

ftCmb  Abhanden gekommene Brotkarten oder Brotbücher werden

nicht ersetzt. ^ 6
Händler , Bäcker, Konditoren und Mühlen dürfen Brot und

Riehl außerhalb des Kreises Westerburg nicht erkaufen.
Abdruck dieser Verordnung ist m ihren Geschäftsräumen

auszuhängen. ^
Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe , welche von der

Befugnis , selbstgezogenes Getreide zu verwenden G brauch ge
macht haben, dürfen zur Ernährung der ^ "E ^ ^ brlistens
Wirtschaft einschl. des Gesindes auf ben Kopf " «d Moimt höchf
7‘/2 Kilogramm Brotgetreide (Weizen, Roggen J
für jedes Kilogramm Brotgetreide 800 Gr . Mehl verbrauchen.

g 8.
Mühlen dürfen für Privatpersonen nur gegen Vorlage

einer von der Ortspolizeibehörde des Wohnorts der
sonen ausgestellten Bescheinigung (Mahlschein ) Brotgetreide
mahlen . Privatpersonen dürfen Brotgetreide ohne solchen Mahl¬
schein nicht zum Vermahlen bringen.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 44 der Bekanntmach¬
ung vom 25. Januar 1915 mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.8 10. ,

Diese Anordnung tritt mit dem 15 März 1915 Ui Kraft
und gilt auch für das Bereiten von Backwaren rm Haushalt

ÄÄ * wird di- unterm 10. 8 * »
1915 (Kreisbl . Nr . 11) erlassene Anordnung aufgehoben.

Westerburg , den 1. März 1915.
Der .«-reisausschu « des Kreises Westerburg.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bekanntmachung vom 25. Januar 1915

ist der Mehlverbrauch für den Tag und Kopf der versorguligv-
berechtiqten Bevölkerung neuerdings von dem H/vrn Regierungs-
Vräsidenten in Wiesbaden auf 200 Gramm festgesetzt worden.
Darnach ändern sich die auf den laut Anordnung vom 1. Marz
^915 ab zur Au? gabe gelangenden Brotbücher  angegebenen
Mehlmengen und Brotgewichte.

1) Ei, ?e Bwtkarte ^ zum Einkauf von 200 Gramm Mehl oder

2) Fünf B̂rotkarten zum Einkauf eines kleinen Brotes (146.>

3) Sicben ^Brotkarten zum Einkauf eines großen Brotes (20o0

DK 'Brotbüchse werden von dem Gemeindevorstand tut-

h°t Anspruch- f . in
Vrotbuch. Dasselbe enthält für jede Woche em Bl mt
7 Brotkarten.

" Bett.: Höchstpreise für Brot.

Dezember 1914 (Reichs -Gesetzblatt S . 516 ) vom 8. Ma z

SÄ » • » •* > »

2) fsfÄeim » R-,g -nbrot (U65 ®ramm Gewi« 55

3) SRf Brfjmta . t 5 *' 9'
Das Gewicht bezieht sich auf frisch>6 ,>iacbt daß nach §
Im übrigen wirb darauf aufmer s g x Bereitung von

10 der Bekanntmachungbes Bundes ^ S über ^ 24 Stunden

werden darf. .

s .iX ’Ät
^ent.r8cJê 1̂ en  nicht Nachkommen könnten, da ge-
Ä !nde Lgm ÄLkmep nÄt zur Verfügung ständen.
J -h mache deshalb darauf aufmerksam, atz nach>

Sef flSoffeStSiaS auch frische Kartoffeln Gerst-n-folifrlgen irarwmir  Gerstenschrot verwendet werden
ÖÄiJÄri « »er' * «««. d-u -« chm » ---
fV . ,n ?' -ntfnreäen Die Herren Bürgermeister des Kreises
ersuche iL die Bäcker' in ihren Gemeinden auf diese Bekannt¬
machung besonders Hinzuwelsen. La «r»r«t«Westerburg, den 1. Marz 1315. V** Land»«»
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